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Herzlich Willkommen zur 
Mitgliederversammlung



Tagesordnung 

 Begrüßung, Regularien, Absprachen für den Tag 

 „Gewalt gegen Betreuende“ – Fakten Zahlen, Analysen, Diskussion –
ein Vormittag mit der BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege)

 Informations- und Erfahrungsaustausch

 Bericht aus der AK 

 Rahmen-MAVO-Novellierung 2023/2024

 Sonstiges



TOP 2

„Gewalt gegen Betreuende“ 
Ref. Frau Lehmann, BGW



Vorstellung 
Muster-Dienstvereinbarung

 Gewaltprävention und zum Umgang nach 
Gewalt von Klienten/ Schutzbefohlenen/ 
Patienten (w, m, d) gegenüber 
Mitarbeitende



TOP 3 Erfahrungsaustausch

 In „Mauschel-Gruppen“ im Raum und anschließend noch im Plenum



TOP 4

Bericht aus der AK 

 Fikret Alabas (BK)

 Wilfried Olesch (RK)



Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas 
(AK Caritas) hat in ihrer Sitzung am 15. Juni einen Tarifabschluss für 
die über 650.000 hauptberuflichen Mitarbeitenden in bundesweit ca. 
25.000 caritativen Einrichtungen und Diensten erzielt. Beschlossen 

wurde:

 eine Erhöhung der Tabellenentgelte um zunächst 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 
5,5 Prozent (mindestens aber um 340 Euro) zum 1. März 2024 (Anlagen 2, 20, 22,23,31,32,33)

 Neben der Erhöhung der Grundvergütung werden zahlreiche dynamische Zulagen sowie das 
Urlaubsgeld ab dem 1. März 2024 um 11,5 Prozent erhöht. (Garantiebeträge bei 
Höhergruppierung, Pflegezulage Anlage 31, Kinderzulage Anlage 2, Einsatzzuschlag 
Rettungsdienst, Vergütungsgruppenzulage VG 12-10 Anlage 2, Vergütungsgruppenzulage Anlage 
2d, Nachzuschläge Anl. 6a, Urlaubsgeld Anl. 14, für Mitarbeiter nach Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 
und 33 zu den AVR wird das Wertguthaben nach § 7 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 17a AVR zum 1. 
März 2024 um 11,5 v.H. erhöht

 ACHTUNG: nicht SuE Zulage, Schicht- und Wechselschichtzulage)

 Die Mitarbeitenden der Caritas im ärztlichen Dienst erhalten Entgelterhöhungen um 4,8 Prozent 
zum 1. August 2023 und 4,0 Prozent zum 1. April 2024.

 Die Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 1. März 2024 um 150 Euro.

 Die bereits im Dezember 2022 beschlossene steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichprämie 
für alle Beschäftigten der Caritas wird für die Auszubildenden noch einmal erhöht: sie erhalten 
zusätzlich zu ihrer Prämie von zwei mal 500 Euro in den Monaten Oktober 2023 bis Februar 2024 
jeweils 100 Euro.



Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Caritas (AK Caritas) hat in ihrer Sitzung am 06. Juli 23 einen 

Tarifabschluss für die über 90.000 hauptberuflichen Mitarbeitenden in 
bayernweit ca. 6.000 caritativen Einrichtungen und Diensten erzielt. 

Beschlossen wurde:

 1:1 Übernahme des 
Bundesbeschlusses zum 01. März 

2024



TOP 5

Rahmen-MAVO-Novellierung 2023/2024

01.06.2023 | Pressemeldung | Nr. 083
Arbeitsgruppe zur Novellierung der Rahmen-MAVO hat Arbeit aufgenommen

Am 12. Mai 2023 hat die konstituierende Sitzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur 
Novellierung der Rahmen-Mitarbeitervertretungsordnung (Rahmen-MAVO) in Frankfurt 
stattgefunden. Die Novellierung geht auf eine Ende vergangenen Jahres eingebrachte 
Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV) zurück.
Der Arbeitsgruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeber- und der 
Dienstnehmerseite des Arbeitsrechtsausschusses (ARA) bzw. der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission, der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen, der Personalwesenkommission des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands (VDD), der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen, des Deutschen 
Caritasverbandes und der Deutschen Ordensobernkonferenz an. Die Geschäftsführung 
liegt beim VDD.



Das Verfahren richtet sich erstmals nach der zum 1. September 2022 in Kraft getretenen 
„Ordnung über das Zustandekommen arbeitsrechtlicher Regelungen auf Ebene der 
Deutschen Bischofskonferenz“. Nachdem sich die Arbeitsgruppe konstituiert und 
Grundlagen ihrer Zusammenarbeit definiert hat, nimmt sie nun ihre inhaltliche Arbeit auf. 
Zugrunde liegen insbesondere Anmerkungen und Änderungsvorschläge der BAG-MAV 
und der Dienstgeberseite des ARA. Diskutiert werden sollen neben weiteren Themen 
grundlegende Aspekte zur Arbeit der Mitarbeitervertretungen und die Ausgestaltung der 
Mitwirkungsrechte der Mitarbeitervertretung (MAV), auch in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Die Arbeitsgruppe plant im Laufe des Jahres 2024 erste 
Zwischenergebnisse vorzulegen.
Gemäß der „Ordnung über das Zustandekommen arbeitsrechtlicher Regelungen auf 
Ebene der Deutschen Bischofskonferenz“ folgt auf die Vorlage eines ersten 
Regelungsentwurfs durch die Arbeitsgruppe ein breit angelegtes Anhörungsverfahren, bei 
dem Akteure des kirchlichen Dienstes um eine Rückmeldung gebeten werden. Nachdem 
die Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Stellungnahmen einen zweiten konsolidierter 

Regelungsentwurf vorgelegt hat, folgt die weitere Gremienbefassung.



Inhalte

 Einrichtung, Dienstgeber, Mitarbeiterbegriff, Organisation 
der MAV

 Arbeitsbedingungen und Ausstattung der MAV

 Notwendige Formen der Interessensvertretung

 Beschwerderechte

 Beteiligung in wirtschaftlichen Angelegenheiten

 Beteiligungsrechte der MAV

 = umfassende Novellierung beantragt!







TOP 6
Sonstiges

 Alles was noch Offen ist ,

 Was bisher nicht gesagt wurde ,

 Was jetzt noch gesagt werden muss!



Der Vorstand der DiAG B 
Augsburg bedankt sich für Eure 
Teilnahme und wünscht eine 

schöne Sommer- und 
Urlaubszeit


